[image: image1.png]Gewerkschaft Erziehung und Wi issenschaft
Nordrhein-Westfalen





Seite 2 von 3 Seiten zum Schreiben vom 25.01.2005


Referat F

Beschlussvorschlag für die Landesvorstandsitzung am 28./29. Januar 2005

Ein-Euro-Jobs gehören nicht in die Schule!

Pisa-Studie wie OECD haben zum Beispiel gezeigt, dass Bildungs- und Erziehungsarbeit verbessert werden müssen. Dazu braucht man mehr und besser ausgebildetes Personal für das das Arbeitsrecht keinesfalls ausgehöhlt werden darf. Mit 1-Euro-Jobs wird man die bestehenden Defizite keinesfalls beheben können! Daher beschließt der Landesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW (GEW NRW):

1.) Für die GEW NRW sind Ein-Euro-Jobs der bisher massivste Angriff auf soziale und arbeitsrechtliche Standards. Aufgrund der Erfahrungen mit anderen prekären Beschäftigungsverhältnissen wird befürchtet, dass sich der Abbau sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse verschärft und gesellschaftlich notwendige zusätzliche Arbeitsplätze erst gar nicht eingerichtet werden. Die GEW wendet sich ausdrücklich gegen einen Billiglohnsektor, der für die Betroffenen keine reguläre Beschäftigung bietet, sondern die Gefahr birgt, den ersten Arbeitsmarkt weiter zu zerstören.

2.) Die Einführung von  Ein-Euro-Jobs im Bildungsbereich wird von der GEW NRW ausdrücklich abgelehnt. Derzeit werden in den Kommunen  Ein-Euro-Jobs für pädagogische, aber auch für technische Aufgaben und Verwaltungsarbeiten an Schulen vorbereitet und bereits eingesetzt. Es geht um Betreuung, Integrationshilfe für behinderte Kinder, Sozialarbeit, Aufsicht, aber auch um Hausmeistertätigkeiten und technische Dienste. Diese Tätigkeiten sind eigentlich dauerhafte Pflicht- und nicht Zusatzaufgaben. Kinder und Jugendliche brauchen kontinuierliche persönliche Beziehungen und keine ständig wechselnden Aushilfen.

3.) Die GEW NRW fordert die Personalräte im Schulbereich auf, ihre Mitbestimmungsrechte bei der Eingliederung von Ein-Euro-Jobbern einzufordern. Der Personalrat hat vor jeder Einstellung einer/eines 1-2 Euro Jobberin/Jobbers nach § 75 Absatz 1 Ziff. 1, § 77 BPersVG bzw. § 72 Absatz 1 Nr. 1 LPersVG NRW mitzubestimmen. Für das Personalvertretungsrecht hat das BVerwG vergleichbar zum Einsatz von Personen aufgrund eines sogen.  Gestellungsvertrages entschieden, dass eine Einstellung vorliegt, wenn die gestellten Personen so in die Dienststelle eingegliedert werden, dass diese ihnen gegenüber die für ein Arbeitsverhältnis typischen Weisungsbefugnisse hat; es sei unerheblich, dass die gestellten Personen keine Arbeitnehmer sind (BVerwG vom 27.8.1997, Az.: 6 P 7.95).

4.) Die GEW NRW setzt sich dafür ein, dass das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder die Schulträger darauf hinweist, dass bei einer Eingliederung von Ein-Euro-Jobbern im Schulbereich nicht der pädagogische Bereich betroffen wird. Die örtlichen Gremien der GEW sollen mit DGB und Einzelgewerkschaften zusammenwirken, damit die Umsetzung dieser Forderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch kontrolliert werden kann.

Begründung:

Zu 1.):

  
Öffentlich geförderte Beschäftigung nach § 16 SGB II (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Zusatzjobs) ist immer nachrangig gegenüber Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, Qualifizierung und anderen Eingliederungsinstrumenten („ultima ratio“). 
Der Gesetzgeber hat im SGB II deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es auch in Zukunft öffentlich geförderte Beschäftigung, geben wird: 

· Die vorrangige Zielsetzung von öffentlich geförderter Beschäftigung ist die Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt. Sie dient insbesondere dazu, einerseits die „soziale“ Integration zu fördern als auch die Beschäftigungsfähigkeit aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen, und damit die Chance zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Wichtig ist dabei:

- diese Jobs sind ausdrücklich keine Arbeitsverhältnisse,

- sie müssen im öffentlichen Interesse liegen,

- sie müssen zusätzlich sein,

- sie müssen wettbewerbsneutral sein,

- sie müssen arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig sein.
Zu 2.):

Die Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern ist eine auf langfristige Entwicklungsbegleitung angelegter Prozess und kann daher nicht durch Kräfte, deren Einsatzzeit auf sechs bis neun Monate begrenzt ist, umgesetzt werden. Die Verantwortung gegenüber den Kindern erfordert ein Höchstmaß an Sicherstellung der Beziehungen, die diese in der Fremdbetreuung eingehen. Somit ist die personelle Kontinuität in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder ein wichtiges Merkmal der pädagogischen Qualität im Bezug auf Bildungsprozesse. Gerade junge Kinder benötigen verlässliche Bezugspersonen. um sich aktiv Selbstbildungsprozessen öffnen zu können. Kindliche Bildungsprozesse müssen langfristig von den pädagogischen Kräften in Tageseinrichtungen begleitet, gefördert und dokumentiert werden.

Zu 3.):

Mit Beschluss vom 26.01.2000, Az.: 6 P 2.99, hat das BverwG  zu Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 19 Absatz 2, 2. Alternative Bundessozialhilfegesetz festgestellt: der Personalrat ist bereits dann zu beteiligen, wenn die Dienststelle entsprechende Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung stellen will. Wir gehen davon aus, dass Arbeitslose im Regelfall nicht einfach einem Träger zugewiesen werden, sondern dass sich mehrere Arbeitslose zunächst beim Träger von Arbeitsgelegenheiten vorstellen und informieren können; dabei wird der Träger eine Auswahl vornehmen und sodann die Arbeitsagentur um Zuweisung einer bestimmten Person bitten. In diesem Fall ist es besonders deutlich, dass eine beteiligungspflichtige Einstellungs- bzw. Eingliederungsentscheidung durch den Arbeitgeber erfolgt.

Personalräte haben daher den Katalog der möglichen Gründe für die Zustimmungs-verweigerung nach folgenden Kriterien zu prüfen:

- Öffentliches Interesse ?

- Zusätzlichkeit ?

- Wettbewerbsneutralität ?

- Arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit ?

- Negative Auswirkungen auf die beschäftigten ArbeitnehmerInnen ?

- hierzu gehören insbesondere Mehraufwand durch Qualifikation und Anleitung der Ein- Euro-JobberInnen

Zu 4.) :

Zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben errichten die Träger der Leistungen nach dem SGB II durch privat-rechtliche oder öffentlich-rechtliche Verträge Arbeitsgemeinschaften (ARGE) in den nach zur Arbeitsagentur für Arbeit (AA) gem. § 9 Abs. 1a SGB III eingerichteten Job-Centern. Die ARGE / AA unterstützt erwerbsfähige Hilfebedürftige umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Die ARGE / AA arbeiten bei der Umsetzung der öffentlich geförderten Beschäftigung unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den Gemeinden, den Kreisen und Bezirken, den Trägern der freien Wohlfahrtspflege, den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie den Kammern und berufsständischen Organisationen zusammen, um die gleichmäßige oder gemeinsame Durchführung von Maßnahmen zu beraten oder zu sichern und Leistungsmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken., § 18 SGB II. 

Die Beteiligung von Beiräten zur Beurteilung der „Zusätzlichkeit“ und „des öffentlichen Interesses“ wird auch in einer gemeinsamen Erklärung der Bundesagentur für Arbeit mit den Spitzenverbänden der Wohlfahrt und den kommunalen Spitzenverbänden hervorgehoben. Hier ist daher die Zusammenarbeit mit dem DGB vor Ort und den weiteren Einzelgewerkschaften anzustreben. Eine annähernd effektive Kontrolle der 1 Euro-, 2 Euro-Jobs zur Verhinderung von Mitnahmeeffekten, von Auslagerungsversuchen produktiver Arbeiten und dauerhaften Pflichtaufgaben kann nur vor Ort erfolgen. 
Gez.

Ute Lorenz  
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